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Regeste

Art. 219 ZPO (sGS 961.2); Art. 77 Abs. 1 und 2 GerG (sGS 941.1). Trifft der Postbote beim
Zustellungsversuch weder den Empfänger noch eine empfangsberechtigte Person an, so ist
die Sendung in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem sie am Postschalter abgeholt wird.
Geschieht dies nicht innerhalb der Aufbewahrungsfrist, so gilt die Sendung am siebten auf
den fruchtlosen Zustellungsversuch folgenden Tag zugestellt. Der Empfänger kann diese
natürliche Tatsachenvermutung durch den Beweis des Gegenteils umstossen. Er darf jedoch
nicht bloss behaupten, keine Abholungseinladung erhalten zu haben, sondern muss auch im
Hinblick auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) zumindest irgendwelche
Anhaltspunkte geltend machen, weshalb die Zustellung nicht erfolgt sein soll
(Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse im Obligationenrecht, 10. November 2006,
RZ.2006.51).
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